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ABSCHNITT	1:	BEZEICHNUNG	DES	STOFFS	BEZIEHUNGSWEISE	DES	GEMISCHS	UND	DES	UNTERNEHMENS	
	
Produktidentifikator:  
Isolierplattenkleber	Schuba®KB‐KMS2 
 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:   
Vorgesehene Verwendung: Klebemörtel 
 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:  
Günter	Schulz	GmbH	&	Co.	KG	
Lohweg 4 A, 06632 Balgstädt, Deutschland 
Tel.: +49 034464/663-0 
E-Mail: info@schuba-shop.com  
 
Notrufnummern:  
Giftnotzentrale Erfurt: 0361 730 730 
Giftnotruf Berlin:    030 192 40 
Alternativ:        das regionale Giftinformationszentrum 
 
ABSCHNITT	2:	MÖGLICHE	GEFAHREN	
 
Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  
H315   Ätz-/Reizwirkung auf der Haut 
H318   schwere Augenschädigung/Augenreizung 
H335   spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (Reizung der Atemwege)   
 
Kennzeichnungselemente:	 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
Gefahrenpiktogramm:		 	
	

	 	 	 	 GHS05		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	GHS07			 	 	 	
 

Signalwort:			 	 	 	 	 	 Gefahr 
 
Gefahrenbestimmende	Komponenten	zur	Etikettierung:	
PZ Klinker 
 
Gefahrenhinweis:	 	 	 H315   verursacht Hautreizungen 
             H318   verursacht schwere Augenschäden 
             H335   kann die Atemwege reizen 
 
Sicherheitshinweis:  P261   Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen 
             P280   Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen 
             P305   Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
             P351   Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
             P338     
             P304   BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte  
             P340   Atmung sorgen. 
             P405   Unter Verschluss aufbewahren 
            P501   Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/ 

internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen 
 
Feststellung	endokrinschädlicher	Eigenschaften : 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 
Ergebnisse	der	PBT‐	und	vPvB‐Beurteilung:	
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
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ABSCHNITT	3:	ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN	ZU	BESTANDTEILEN	
 
Gefährliche Inhaltsstoffe 
CAS:    14808-60-7    Quarz                     50 – < 75     IOELV* 
EINECS:  238-878-4 
 
CAS:    65997-15-1    PZ Klinker    Skin Irrit. 2 / H315     25 – < 50 
EINECS:   266-043-4              Eye Dam. 1 / H318 

STOT SE 3 / H335      
 
* IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert für die berufsbedingte Exposition 
 
Zusätzliche Hinweise: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 
 
	
ABSCHNITT	4:	ERSTE‐HILFE‐MASSNAHMEN	
 
Allgemeine Hinweise 
Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. 
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
 
Nach Einatmen 
Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-
Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. 
 
Nach Hautkontakt 
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
Nach Augenkontakt 
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
 
Nach Verschlucken 
Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Husten, Schmerzen, Atemnot und allgemeinen Atembeschwerden. 
 
 
ABSCHNITT	5:	MASSNAHMEN	ZUR	BRANDBEKÄMPFUNG 
 
Geeignete Löschmittel 
Wasser, Schaum, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver 
 
Ungeeignete Löschmittel 
Wasser im Vollstrahl 
 
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 
Hinweise für die Brandbekämpfung 
Nicht brennbar. Behälter mit Sprühwasser kühlen. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 
Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. 
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ABSCHNITT	6:	MASSNAHMEN	BEI	UNBEABSICHTIGTER	FREISETZUNG	
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
Personen in Sicherheit bringen. 
Den betroffenen Bereich belüften. 
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts 
genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher  
Kleidung. 
 
Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und 
entsorgen. 
 
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme 
Mechanisch aufnehmen. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichend Lüftung sorgen. 
 
Zusätzliche Hinweise 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. 
Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. 
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 
 
 
 ABSCHNITT	7:	HANDHABUNG	UND	LAGERUNG 
 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen.  
 
Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung 
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Beseitigung von Staubablagerungen. 
 
Spezifische Hinweise/Angaben 
Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln. 
 
Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen 
Nicht mischen mit Säuren. 
 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. 
Nach Gebrauch die Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung 
ablegen. 
 
Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren 
Keine. 
 
Unverträgliche Stoffe oder Gemische 
Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. 
 
Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie 
Feuchtigkeit 
 
Beachtung von sonstigen Informationen 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
 
Anforderungen an die Belüftung 
Sicherstellen einer ausreichenden Belüftung. 
 
Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter 
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. 
 
Geeignete Verpackung 
Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
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ABSCHNITT	8:	BEGRENZUNG	UND	ÜBERWACHUNG	DER	EXPOSITION/PERSÖNLICHE	SCHUTZAUSRÜSTUNGEN  
 
Grenzwerte	für	die	Exposition	am	Arbeitsplatz	und/oder	biologische	Grenzwerte	
 
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union 
 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
 

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. ID 
SMW 
[ppm] 

SMW 
[mg/m³] 

KZW 
[ppm] 

KZW 
[mg/m³] 

Hin-
weis 

Quelle 

DE 
Allgemeiner 

Staubgrenzwert 
- MAK - 4 - - I DFG 

DE 
Allgemeiner 

Staubgrenzwert 
- AGW - 10 - 20 Y,i TRGS 900 

DE 
Allgemeiner 

Staubgrenzwert 
- AGW - 1,25 - 2,5 Y,r TRGS 900 

DE 

Allgemeiner 
Staubgrenzwert 

(granuläre biobe-
ständige Stäube, 

GBS) 

- MAK - 0,3 - 2,4 r DFG 

DE 
Quarzhaltiger 

Staub 
14808-60-7 AGW - 0,05 - 0,4 - TRGS 559 

EU 
kristallines Silicium-

dioxid 
14808-60-7 IOELV - 0,1 - - dust,r 

2017/2398/
EU 

 
Hinweis 
dust  als Staub 
i     einatembare Fraktion 
KZW   Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer 

von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben) 
r     alveolengängige Fraktion 
SMW  Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet 

für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben) 
Y    ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 

Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 
 

Begrenzung	und	Überwachung	der	Exposition	
 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. 
 
Atemschutz: 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Partikelfiltergerät (DIN EN 143). 
 
Handschutz: 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen – NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk.  
Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. 
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. 
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 
 
Augenschutz: 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166) 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 
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ABSCHNITT	9:	PHYSIKALISCHE	UND	CHEMISCHE	EIGENSCHAFTEN 
 
Erscheinungsbild		
 
Aggregatzustand:       fest (Pulver) 
Farbe:             grau 
Geruch:             schwach wahrnehmnar 
 
Sicherheitsrelevante	Daten	
	
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: keiner 
Explosionsgefahr:       nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze:   keine 
Obere Explosionsgrenze:   keine 
Dampfdruck:         keiner 
Dichte bei 20°C:        keine 
Schüttdichte:         1.351 kg/m³                 
Auslaufzeit:          keine 
Wasserlöslichkeit:       nicht in jedem Verhältnis mischbar 
pH-Wert:           >11 
Siedepunkt/-bereich:     keiner 
Flammpunkt:         keiner 
Zündtemperatur:       nicht anwendbar 
      
 
ABSCHNITT	10:	STABILITÄT	UND	REAKTIVITÄT 
 
Reaktivität 
Reaktionsfähigkeit mit Wasser. 
 
Chemische Stabilität/ Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung 
zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen". 
 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: 
Nicht mischen mit Säuren. 
 
Zu vermeidende Bedingungen 
Vermeiden von Staubentwicklung. 
 
Unverträgliche Materialen: 
Säuren 
 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, 
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. 
 
 
ABSCHNITT	11:	TOXIKOLOGISCHE	ANGABEN	
	
Akute Toxizität:  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
Verursacht Hautreizungen. 
 
Schwere Augenschädigung/-reizung: 
Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Keimzellmutagenität:  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Karzinogenität:  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Reproduktionstoxizität:  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 
Kann die Atemwege reizen. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Aspirationsgefahr: 
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 
 
Endokrinschädliche Eigenschaften: 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 
	
ABSCHNITT	12:	UMWELTBEZOGENE	ANGABEN	
	
Aquatische Toxizität:  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Persistenz und Abbaubarkeit: 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Bioakkumulationspotenzial:  
n-Octanol/Wasser (log KOW)      nicht relevant 
 
Mobilität im Boden:  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 
Endokrinschädliche Eigenschaften: 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend 
 
 
ABSCHNITT	13:	HINWEISE	ZUR	ENTSORGUNG 
 
Verfahren der Abfallbehandlung: 
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
Ungereinigte Verpackungen: 
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 
 
 
ABSCHNITT	14:	ANGABEN	ZUM	TRANSPORT 
 
UN‐Nummer	oder	ID‐Nummer	‐	ADR/IMDG/	IATA:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 entfällt	
 
Ordnungsgemäße	UN‐Versandbezeichnung	–	ADR/IMDG/IATA:			 	 	 	 	 entfällt	
	
Transportgefahrenklassen	–	ADR/ADN/IMDG/IATA:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 entfällt	
	
Verpackungsgruppe	–	ADR/IMDG/IATA:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 entfällt	
	
Umweltgefahren:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nicht anwendbar	
	
Besondere	Vorsichtsmaßnahmen	für	den	Verwender:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nicht anwendbar	
	
Massengutbeförderung	auf	dem	Seeweg	gemäß	IMO‐Instrumenten:		 	 	 nicht anwendbar	
	
UN	„Model	Regulation“:			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 entfällt	
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ABSCHNITT	15:	RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
Einschlägige	Bestimmungen	der	Europäischen	Union	(EU)	
	
Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - 
Kandidatenliste 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Seveso Richtlinie 
Nicht zugeordnet. 
 
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und 
Elektronikgeräten (RoHS) 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS) 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC) 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) 
Kein Bestandteil ist gelistet. 
 
Nationale	Vorschriften	(Deutschland)	
	
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 
 
Technische	Anleitung	zur	Reinhaltung	der	Luft	(Deutschland)	
	

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonz. Hinweis 

5.2.1 Gesamtstaub - 
≥ 25 

Gew.-% 
0,2 kg/h 20 mg/m³ 2) 

	
Hinweis 
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms 2) von 0,20 kg/h darf im Abgas die  
Massenkonzentration 0,15 g/m³ nicht überschritten werden. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h über-
schreiten, darf im Abgas die Massenkonzentration 10 mg/m³ nicht überschritten werden 
	
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland) 
Lagerklasse (LGK) 13 
 
Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV 
kein Bestandteil ist gelistet 
 
Sonstige Angaben 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen für Mütter nach §§11 und 12 MuSchG beachten! 
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ABSCHNITT	16:	SONSTIGE	ANGABEN 
 
Sonstige Hinweise 
Die Informationen auf diesem MSDS basieren auf dem aktuellen Wissen und sind konform mit der EU-Regelung zur Einteilung 
und Benennung von gefährlichen Substanzen. Das Produkt darf nicht für andere Zwecke benutzt werden, als in Kapitel 1 spe-
zifiziert. Es unterliegt der Verantwortung des Benutzers alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um der EU-Regelung nach-
zukommen. 

 
Weitere	Informationen:	
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt für den Verkauf von Günter Schulz GmbH & Co. KG an Kunden, die bei schuba-
shop.com einkaufen. Es basiert auf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der Verordnung (EU) 
2020/878 und enthält nur Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der Europäischen Union. In 
diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklärung, Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen 
oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen außerhalb der Europäischen Union abgegeben. 
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europäische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende Sicherheits-
datenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen.  

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszu-
stand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften zuzusichern. 

 
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Basis von durch den Hersteller/Vertreiber gegebenen Informationen erstellt und 
entspricht den maßgeblichen Vorschriften.  
Die Informationen, Daten und Empfehlungen, die hierin enthalten sind, stammen aus zuverlässigen Quellen, sind nach Treu 
und Glauben gegeben und werden zum Zeitpunkt der Ausführung für richtig und genau gehalten. Es kann jedoch keine Zusi-
cherung über die Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Das Sicherheitsdatenblatt soll nur als Leitfaden für die 
Handhabung des Produkts dienen. Zur Verwendung und Benutzung des Produkts können andere Überlegungen auftreten oder 
notwendig sein.  
Die Benutzer werden darauf hingewiesen, die Angemessenheit und die Anwendbarkeit der oben gegebenen Information für 
ihre besonderen Umstände und Zwecke abzuwägen und alle Risiken der Produktverwendung zu unterstellen. Der Verwender 
ist verpflichtet, alle geltenden rechtlichen Vorschriften zu befolgen, die sich auf die Handhabung dieses Produktes beziehen. 
 
Abkürzungen	und	Akronyme	
 
2017/2398/EU    Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über 

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 
ADN          Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf Binnenwasserstraßen) 

ADR          Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 

AGW         Arbeitsplatzgrenzwert 
CAS          Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem 

Schlüssel, der CAS Registry Number) 
CLP          Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, 

Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen 
DFG   Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesund-

heitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim 
DGR          Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, 

siehe IATA/DGR 
ED           Endokriner Disruptor 
EG-Nr.   Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige 

ECNummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union) 
EINECS        European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf 

dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe) 
ELINCS        European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen 

Stoffe) 
Eye Dam.       Schwer augenschädigend 
Eye Irrit.       Augenreizend 
GHS          "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes 

System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt 
haben 

IATA         International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung) 
IATA/DGR   Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährli-

cher Güter im Luftverkehr) 
IMDG         International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen) 
Index-Nr.   Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-

rungs-Code 
IOELV         Arbeitsplatz-Richtgrenzwert 
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KZW          Kurzzeitwert 
LGK          Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 
NLP         No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer) 
PBT          Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch 
ppm          Parts per million (Teile pro Million) 
REACH        Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung 

und Beschränkung chemischer Stoffe) 
RID          Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung 
           Für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) 
Skin Corr.       Hautätzend 
Skin Irrit.       Hautreizend 
SMW         Schichtmittelwert 
STOT SE        Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 
SVHC         Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff) 
TRGS         Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland) 
TRGS         900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
vPvB         Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) 
 
Liste	der	einschlägigen	Sätze	(Code	und	Wortlaut	wie	in	Abschnitt	2	und	3	angegeben)	
	
H315         Verursacht Hautreizungen. 
H318         Verursacht schwere Augenschäden. 
H335         Kann die Atemwege reizen. 


